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6Ob110/07f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1979

Norm

ABGB §1009

EVHGB Art7 Nr4 Abs2

Rechtssatz

Die mit der Führung von Geschäften Dritter Beauftragten sind verp6ichtet, alle persönlichen Vorteile herauszugeben,

die ihnen aus irgendeinem mit der Geschäftsführung in innerem Zusammenhang stehende Grunde zugekommen sind,

weil in einem solchen Fall grundsätzlich die Besorgnis gerechtfertigt ist, dass diese Vorteile auf die getro9enen

Entscheidungen einem dem Geschäftsherrn nachteiligen Einfluss haben konnten.
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